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Beschäftigungssicherung Schaeffler 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Betriebsvereinbarung „tarifliche Freistellungszeit“ wird unverändert für 2020 fortgeführt. Neben den 
Ansprüchen aus Schichtarbeit, Kinder und Pflege auf Umwandlung in 8 Tage Freizeit auch für 
Teilzeitmitarbeiter, entsteht ein Anspruch für Schwerbehinderte und Gleichgestellte auf 6 freie Tage, soweit 
sie keinen tariflichen Anspruch haben. 
Die Anträge auf freie Tage für 2020 müssen bis spätestens 31. Oktober in der Personalabteilung eingegangen 
sein! 
 
Im Nachgang zu verschiedenen Ankündigungen des Arbeitgebers verhandelte der Betriebsrat eine 
Betriebsvereinbarung über „betriebliche Schließungstage“: 
 

04./05. Oktober 2019 
31. Oktober/01. November 2019 
21. Dezember 2019 bis 06. Januar 2020 
 

In der Vereinbarung sind Fristen hinterlegt, in denen die Ausnahmen 
definiert werden. Wir sehen den Vorrang von Kundenaufträgen. 
Eine Bekanntmachung vom 19.08.2019 und eine Führungskräfte-
information beinhalten diese Regelungen für den Standort 
Schweinfurt. Alle anders lautenden Anweisungen sind damit hinfällig. 
 
Der Betriebsrat hat sich verantwortungsvoll mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens – im 
besonderen Automotive OEM – befasst. 
Entsprechend der Beschäftigungsvereinbarung und der Zukunftsvereinbarung soll die Arbeitszeit-
flexibilisierung eingesetzt werden um betriebsbedingten Kündigungen entgegen zu wirken. 
Weitere Maßnahmen mit diesem Ziel sind: Qualifizierter Einstellungsstopp, Versetzung und Verleihung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Bereichen mit niedriger Auslastung in gut beauftragte Segmente. 
 
Wir wünschen eine schöne Woche! 
 
 

 
 
Norbert Lenhard  Jürgen Schenk  Petra Blumenau 
BR-Vorsitzender   Stellv. BR-Vorsitzender  Stellv. BR-Vorsitzende 
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In Solidarität geht’s besser          
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